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Rudolf Friedrich

Was heisst Gesetzesflut?

Es beunruhigt - stellt Bundesrat Rudolf
Friedrich fest -, dass jährlich 2000 Seiten
eidgenössischer Gesetzessammlung vorgelegt
werden, und dass von den 2000 Seiten des
Landwirtschaftsrechts 400 von Milchprodukten

handeln. Bleibt da noch Transparenz?
Kann sich der Bürger zurechtfinden Gehen
nicht durch die «Gesetzesflut» Freiräume
verloren? In Wirklichkeit sind wenige
Gesetze jeweils neu, meist geht es um
Revisionen, auch sind schon Regelungen
abgebaut worden. Doch entstehen neue
Probleme mit dem Umweltschutz und vielem
anderen. Zudem steigt der Anteil des gelten-



den internationalen Rechts. Auch abgelehnte
Volksinitiativen wirken sich auf die Gesetzgebung

aus, doch zählt die Rechtssetzung
des Bundesrates und seiner Departemente
weit mehr als Parlament und Initiativen.
Das Abwägen verschiedener Interessen muss
jeweils materiell bewertet werden. Da nützt
kein «Kampf der Gesetzesflut», sondern
Trendumkehr und Verzicht auf Perfektionismus.
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Hans Ulrich Meier

Mitterrands verwandelte Sendung
Zwischen Sachzwängen und Linksallianz

Die Institution der Fünften Republik geben
Präsident Mitterrand die Chance - frühere
Linksregierungen wie die Volksfront hatten
sie nicht -, aus den wirtschaftlich negativen
Folgen des sozialistischen Experiments selbst
die Konsequenz zu ziehen und - wie lange
aber und wie überzeugend? - die
unausweichlich gewordene Korrektur und «Wende»
selber zu verkörpern, obgleich sie als «Parenthese»

bezeichnet wird. Die Enttäuschung
über eine «voluntaristische», ganz auf
Verstaatlichung setzende Wirtschaftspolitik
schafft, wenngleich keine Gemeinsamkeit der
gegnerischen Lager, so doch einen Konsens
der kritischen Revision langgehegter
Illusionen.
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Gerhard Kaiser

Mutter Natur am Zürcher See

Zu einem Gedicht Goethes

Die Literaturgeschichte hat sich den Zürcher
See und seine Umgebung als Landschaft der
«Zeugemutter» - wie die Natur in einem
Roman des Barockdichters Philipp von Zesen
genannt wird - ausgewählt. Klopstocks Ode
«DerZürchersee» besingt die «Mutter Natur»
in der Erinnerung an eine Kahnfahrt, und
Goethe dichtet zwanzig Jahre später von der
Natur, die ihn nährt und wärmt. Sein
Gedicht ist im Juni 1775 entstanden. Gerhard
Kaiser interpretiert das berühmte Beispiel
reiner Erlebnislyrik, wobei er den Begriff
«Mutter Natur» in seiner historischen
Bedingtheit beschreibt.
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Die Wege der Freiheit bei Luther,
Descartes und Sartre

Über Freiheit wird hier im «Situationellen
Kontext» und auf der Ebene des
Gedankenexperimentes reflektiert. Hinsichtlich der
Willensfreiheit geht der Verfasser auf
Luthers Schrift «Von der Freiheit eines
Christenmenschen» ein, als «nackte Freiheit des
Ich» bei auf «Null schrumpfendem Kontext».
Bei Descartes wird Freiheit noch deutlicher
in der Einsamkeit des Ich verinnerhcht. Ein
Brief des jungen Jean Racine wird damit in
Zusammenhang gebracht. Sartre, beeinflusst
von Kierkegaard und Husserl unterscheidet
in «Das Sein und das Nichts» zwischen Freiheit

des unmittelbar Gegebenen und der
Unfreiheit den von aussen erfahrenen Dinge.
Die nicht beschreibbare Freiheit Sartres ist
«noch nackter als Luthers Glauben an das
cartesianische Ich». In allen drei Fällen dieser

grossen «augustinischen» Überlieferung
wird der Situationelle Kontext als Moment
der Freiheitsproblematik verdrängt.
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